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Beschluss:

1. Der Vortrag der Referentin zur Situation der Notfallversorgung in München 

wird zur Kenntnis genommen. 

2. Dem Referat für Gesundheit und Umwelt wird die Federführung des Runden 

Tisches Notfallversorgung ab 01.01.2019 übertragen. Das Referat für 

Gesundheit und Umwelt wird beauftragt, gemeinsam mit der Stadtkämmerei 

und der Städtisches Klinikum München GmbH den Übergang der 

Federführung des Runden Tisches Notfallversorgung zu veranlassen.

 

3. Das Referat für Gesundheit und Umwelt wird beauftragt, eine Studie zur 

Situation der Notfallversorgung 2019 - 2025 durchzuführen.

4. Die relevanten Leistungsträger der Notfallversorgung sind in das Vorhaben 

der Analyse der Notfallversorgung mit einzubeziehen.

5. Das Referat für Gesundheit und Umwelt wird beauftragt, die einmalig in 2019 

erforderlichen Haushaltsmittel in Höhe von 87.200 € sowie die einmalig in 

2020 erforderlichen Haushaltsmittel in Höhe von 174.600 € im Rahmen der 

Haushaltsplanaufstellung 2019 und 2020 bei der Stadtkämmerei anzumelden.

6. Das Produktkostenbudget erhöht sich einmalig in 2019 um 87.200 € , davon 

sind 87.200 € zahlungswirksam (Produktauszahlungsbudget) und einmalig in 

2020 um 174.600 €, davon sind 174.600 € zahlungswirksam 

(Produktauszahlungsbudget).

7. Der Antrag Nr. 14-20 / A 02790 ist damit geschäftsordnungsgemäß erledigt.

8. Der Antrag Nr. 14-20 / A 03054 ist damit geschäftsordnungsgemäß erledigt.
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9. Der Antrag Nr. 14-20 / A 03870 ist damit geschäftsordnungsgemäß erledigt.

10. Dieser Beschluss unterliegt nicht der Beschlussvollzugskontrolle.

Über den Beratungsgegenstand wird durch die Vollversammlung des Stadtrates 

endgültig beschlossen.


